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 Veröffentlicht am 20.06.1991

Norm

ABGB §1295 Abs2 III

ABGB §1357

AGBKr Pkt7

WG §30

Rechtssatz

Auch wenn es grundsätzlich dem Gläubiger freisteht, ob er sich zuerst an den Hauptschuldner oder an den Bürgen und

Zahler wendet, kann die Inanspruchnahme des Bürgen und Zahlers unter gleichzeitiger Nichtinanspruchnahme des

zahlungsfähigen Hauptschuldners unter besonderen Vorausetzungen - hier: bei Unterlassung der durch längere Zeit

hindurch möglichen Aufrechnung gegen eine Forderung des Hauptschuldners - rechtsmißbräuchlich sein. Eine solche

rechtsmißbräuchliche Inanspruchnahme des Wechselbürgen führt zur Verneinung des wechselmäßigen Anspruchs im

Umfang der leicht möglichen Befriedigung durch Schuldtilgung durch den Hauptschuldner.
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